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	Selbst-Test Grundwissen generalistische Pflegeausbildung, Teil 1: Testen Sie Ihr Fachwissen

	Frage
	Antwort

	1. Ihre Auszubildenden sind im Laufe der 3 Jahre an unterschiedlichen Praxisorten eingesetzt. Können Sie alle Pflichteinsätze inklusive der dazugehörigen Mindeststunden nennen?
	- Orientierungseinsatz: 400 Stunden (immer beim eigenen Träger)
- Pflichteinsatz im Krankenhaus: 400 Stunden
- Pflichteinsatz im Pflegeheim: 400 Stunden
- Pflichteinsatz in der ambulanten Pflege: 400 Stunden
- Einsatz in der Psychiatrie: 120 Stunden
- Einsatz in der Pädiatrie: 120 Stunden
- Stunden zur freien Verteilung: 80 Stunden
- Stunden sonstige Bereiche: 80 Stunden
- Vertiefungseinsatz: 500 Stunden (immer beim eigenen Träger)

	2. Es ist toll, wenn es klappt, dass der Azubi auch einmal im Nachtdienst eingesetzt werden kann! Das ist aber keine Pflicht. Viele Praxisorte schrecken vor dieser Einsatzplanung zurück, weil sie dann auch den Praxisanleiter in den Nachtdienst planen müssten, damit Anleitung stattfinden kann. Stimmt diese Aussage?
	Nein, die Aussagen stimmen nicht.
Der Nachtdiensteinsatz ist kein Kann, sondern ein Muss! Zwischen 80–120 Stunden muss jeder Azubi absolvieren und dies gegenüber der Pflegefachschule nachweisen. Gut zu wissen: Die Nachtdienststunden müssen nicht zwingend beim eigenen Ausbildungsbetrieb absolviert werden, sondern können dort geleistet werden, wo es sich anbietet (ab dem 2. Lehrjahr). Es ist nicht vorgeschrieben, dass während des Nachtdienstes Praxisanleitung stattfinden muss. Es genügt, wenn der Azubi „nur“ mitläuft.

	3. Die Vorgaben zur verpflichtenden Praxisanleitung variieren von Praxisort zu Praxisort. Als Ausbilder muss man sich immer erkundigen, wie die Regelungen im Betrieb sind – richtig oder falsch?
	Das ist falsch. Es ist gesetzliche Vorgabe, dass der Auszubildende in jedem Praxiseinsatz 10 % der Zeit Praxisanleitung erhält. Das bedeutet z. B.: Der Orientierungseinsatz hat 400 Stunden. In diesen 400 Stunden müssen zwingend 40 Stunden Anleitung stattfinden. Dies muss gegenüber der Pflegefachschule schriftlich nachgewiesen werden.

	4. Die Zwischenprüfung ist ein Muss. Stimmt das?
	Ja, das stimmt. Zumindest eine Zwischenprüfung ist zwingend vorgeschrieben. Die Schulen dürfen festlegen, ob diese schriftlich, mündlich, praktisch oder sogar in allen 3 Bereichen stattfindet. Die praktische Zwischenprüfung führen in der Regel wir Praxisanleiter allein durch. Dafür bekommen wir genaue Instruktionen und Vorgaben von der jeweiligen Schule.
Interessant: Das Ergebnis der Zwischenprüfung hat keinen Einfluss auf die Fortführung der Ausbildung! Selbst wenn Ihr Azubi in allen 3 Bereichen mit der Note 6 abschließt, bedeutet das nicht, dass die Ausbildung damit für ihn zu Ende ist.

	Auswertung: Lagen Sie mit Ihren Antworten richtig? Prima, Sie sind im Bereich der Grundlagen der aktuellen Pflegeausbildung ein wirklicher Experte!
Hatten Sie im Laufe der Zeit einiges vergessen oder nicht präsent auf dem Schirm? Okay, nun haben Sie Ihr Wissen aufgefrischt.
 Freuen Sie sich in jedem Fall auf den 2. Teil des Tests in der nächsten Ausgabe!
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